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 Bibliothek kauft Bücher aus Italien.    

Endbetrag auf Rechnung: Warenwert & MWSt

 Darf die Rechnung einen Umsatzsteuer-

betrag enthalten?

 Wenn nicht, muß dann keine Umsatz-

steuer abgeführt werden?

Sachverhalt bis 2013:



Grundsatz § 1 Abs. 1

(1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze:

1.   die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer 

im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. 

...

5.   der innergemeinschaftliche Erwerb im Inland gegen Entgelt.

...



Vier Begriffe

 Lieferung

 Inland

 Gemeinschaft

 innergemeinschaftlicher Erwerb



Lieferung

§ 3 UStG  Lieferung, sonstige Leistung

(1) Lieferungen eines Unternehmers sind Leistungen, 

durch die er oder in seinem Auftrag ein Dritter den 

Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten be-

fähigt, im eigenen Namen über einen Gegenstand zu 

verfügen (Verschaffung der Verfügungsmacht).

(2) …

§ 903 BGB Befugnisse des Eigentümers

Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter 

entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder 

Einwirkung ausschließen. …



„Inland“  § 1 Abs. 2 UStG

…

(2) Inland im Sinne dieses Gesetzes ist das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Ge-
biets von Büsingen, der Insel Helgoland, der Frei-
zonen des Kontrolltyps I nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Zollverwaltungsgesetzes (Freihäfen), der Gewässer 
und Watten zwischen der Hoheitsgrenze und der 
jeweiligen Strandlinie sowie der deutschen Schiffe 
und der deutschen Luftfahrzeuge in Gebieten, die 
zu keinem Zollgebiet gehören. Ausland im Sinne 
dieses Gesetzes ist das Gebiet, das danach nicht 
Inland ist… 



Definitionen

 Umsatzsteuer, Unterfall von: Mehrwertsteuer

 Inland = Deutschland 

 Ausnahmen: Büsingen, Helgoland, Schiffe, 

Flugzeuge

 Ausland ≠ Inland

 Unternehmer ≠ Abnehmer



„Gemeinschaft“  § 1 Abs. 2a UStG

(2a) Das Gemeinschaftsgebiet im Sinne dieses Gesetzes 

umfasst das Inland im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 und 

die Gebiete der übrigen Mitgliedstaaten der Europäisch-

en Union, die nach dem Gemeinschaftsrecht als Inland 

dieser Mitgliedstaaten gelten (übriges Gemeinschafts-

gebiet). Das Fürstentum Monaco gilt als Gebiet der 

Französischen Republik; die Insel Man gilt als Gebiet 

des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-

irland. Drittlandsgebiet im Sinne dieses Gesetzes ist das 

Gebiet, das nicht Gemeinschaftsgebiet ist.



Definitionen

 Gemeinschaft = EU-Mitgliedsstaaten

 Innergemeinschaftlich = auch EWR / EFTA-

Staaten

= Europäischer Wirtschaftsraum / European 

Free Trade Association (Schweiz, Lichten-

stein, Island, Norwegen)

 Drittland ≠ Gemeinschaft



Innergemeinschaftlicher Erwerb

§ 1a UStG

(1) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb gegen Entgelt liegt vor, wenn die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Ein Gegenstand gelangt bei einer Lieferung an den Abnehmer (Erwerber) 
aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitglied-
staates oder aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet in die in § 1 Abs. 3 
bezeichneten Gebiete, auch wenn der Lieferer den Gegenstand in das Ge-
meinschaftsgebiet eingeführt hat,

2. der Erwerber ist

a) ein Unternehmer, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt, oder

b) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den Gegen-
stand nicht für ihr Unternehmen erwirbt, und

3. die Lieferung an den Erwerber

a) wird durch einen Unternehmer gegen Entgelt im Rahmen seines Unter-
nehmens ausgeführt und

b) ist nach dem Recht des Mitgliedstaates, der für die Besteuerung des 
Lieferers zuständig ist, nicht auf Grund der Sonderregelung für Klein-
unternehmer steuerfrei.



Innergemeinschaftlicher Erwerb

§ 1a UStG

…

( 3) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Sinne der Absätze 1 und 2 liegt    

nicht vor, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Der Erwerber ist

a) ein Unternehmer, der nur steuerfreie Umsätze ausführt, die zum Aus-
schluss vom Vorsteuerabzug führen,

b) ein Unternehmer, für dessen Umsätze Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 
nicht erhoben wird,

c) ein Unternehmer, der den Gegenstand zur Ausführung von Umsätzen 
verwendet, für die die Steuer nach den Durchschnittssätzen des § 24 
festgesetzt ist, oder

d) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die den 
Gegenstand nicht für ihr Unternehmen erwirbt, und

2. der Gesamtbetrag der Entgelte für Erwerbe im Sinne des Absatzes 1 Nr. 
1 und des Absatzes 2 hat den Betrag von 12 500 Euro im vorangegangenen 
Kalenderjahr nicht überstiegen und wird diesen Betrag im laufenden Kalen-
derjahr voraussichtlich nicht übersteigen (Erwerbsschwelle).



§ 3d UStG 

Ort des innergemeinschaftlichen Erwerbs

Der innergemeinschaftliche Erwerb wird in 

dem Gebiet des Mitgliedstaates bewirkt, in 

dem sich der Gegenstand am Ende der 

Beförderung oder Versendung befindet ... 

>>> Bestimmungslandprinzip



Innergemeinschaftlicher Erwerb

• Bestimmungslandprinzip (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG)

• auch: Verbrauchslandprinzip

• Gegensatz: Ursprungslandprinzip

• Verkäufer in EU konnte bis 2013 entweder:

• Rechnung ohne USt stellen; Erwerber muß

versteuern

• oder Rechnung mit USt des Erwerberlandes

• Kontrolle über Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer (USt-IdNr.)



• Lieferungen und sonstige Leistungen = 

Unternehmer (§ 13a Abs. 1 Ziff. 1 UStG)

• Unternehmer muß USt auf Endverbraucher 

abwälzen

• Umsatzsteuer = indirekte Steuer

• Innergemeinschaftlicher Erwerb = Erwerber

(§ 13a Abs. 1 Ziff. 2 UStG)

Steuerschuldner



Dr. Klaus Junkes-Kirchen E-Mail 28.6.2013

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Mit Schreiben des BMF vom 21. November 2012  (IV D 3  - S 7103-a/12/10002) wurde eine

Vereinfachungsregelung nach Abschnitt 1a.2 Absatz 14 Umsatzsteuer-Anwendungserlass

geändert. Zu deutsch bedeutet dies für uns Folgendes:

Bislang war es Usus, dass europäische Lieferanten aus den Niederlanden, Italien oder dem

Vereinigten Königreich Bücher an deutsche Bibliothekskunden liefern konnten bei gleich-

zeitiger Ausstellung von Rechnungen mit deutscher Mehrwertsteuer, wenn diese Lieferanten in 

Deutschland steuerlich gemeldet, also eine Steuernummer eines deutschen Finanzamtes

hatten. Der Vorteil für die Bibliothekskunden war, dass diese sich nicht selbst um die 

Errechnung und Abführung der sog. "Erwerbssteuer" für innergemeinschaftliche Umsätze

kümmern mussten, sozusagen wurde ein inländischer Umsatz simuliert.

Nach dem o. zitierten Schreiben wird diese Regelung zum 1. 10. 2013 nun ausgesetzt werden, d.h. 

unsere Lieferanten wie Erasmus, Casalini oder andere europäische Bibliothekslieferanten

werden gezwungenermaßen wieder Netto-Rechnungen ausstellen müssen (Reverse Charge) 

und die deutschen Bibliotheken müssen für diese Lieferungen dann wieder Anmeldungen

innergemeinschaftlicher Erwerbe, ggf. Intrastat-Anmeldungen und andere bürokratische

Klimmzüge vornehmen müssen.

Nachzulesen in der Umsatzsteuer-Rundschau 10 (2013) S. 372-375

Umsatzsteuer bei Lieferungen 

innerhalb der EU



München 2 Juli 2013

(4) Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten:

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers 
und des Leistungsempfängers,

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm 
vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,

3. das Ausstellungsdatum,

4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung 
der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer),

5. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder 
den Umfang und die Art der sonstigen Leistung,

6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; in den Fällen des Absatzes 5 Satz 
1 den Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern der 
Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rech-
nung übereinstimmt,

7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für 
die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 10) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung 
des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist,

8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbe-
trag oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder 
sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt und

9. in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des 
Leistungsempfängers.

§ 14 UStG Ausstellung von Rechnungen



Steuerschuldner & Rechnung

§ 14a UStG  Zusätzliche Pflichten bei der Ausstellung von 

Rechnungen in besonderen Fällen

...

(3) Führt der Unternehmer eine innergemeinschaftliche Lieferung 

aus, ist er zur Ausstellung einer Rechnung bis zum fünfzehnten Tag 

des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der Umsatz ausgeführt 

worden ist, verpflichtet. In der Rechnung sind auch die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer des Unternehmers und die des Leistungs-

empfängers anzugeben.



Leipzig 13. November 2013



http://www.bundesfinanzministerium.de/ustae



Galt ab 1. 10. 2013



Auch genannt: Pommes-Erlass

http://putzlowitsch.de/wp-content/uploads/2011/09/pommes-1600.jpg





(2) Ein innergemeinschaftlicher Erwerb ist bei einem Unternehmer, der ganz oder zum 

Teil zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, unabhängig von einer Erwerbsschwelle steuerbar. 

Bei 

a) einem Unternehmer, der nur steuerfreie Umsätze ausführt, die zum Ausschluss 

vom Vorsteuerabzug führen; 

b) einem Unternehmer, für dessen Umsätze Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 UStG 

nicht erhoben wird; 

c) einem Unternehmer, der den Gegenstand zur Ausführung von Umsätzen ver-

wendet, für die die Steuer nach den Durchschnittssätzen des § 24 UStG festgesetzt 

ist, oder 

d) einer juristischen Person des öffentlichen oder privaten Rechts, die nicht 

Unternehmer ist oder den Gegenstand nicht für ihr Unternehmen erwirbt, 

liegt ein steuerbarer innergemeinschaftlicher Erwerb nur vor, wenn der Gesamtbetrag 

der innergemeinschaftlichen Erwerbe nach § 1a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UStG aus allen 

EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme der Erwerbe neuer Fahrzeuge und verbrauchsteuer-

pflichtiger Waren über der Erwerbsschwelle von 12 500 € liegt oder wenn nach § 1a 

Abs. 4 UStG zur Erwerbsbesteuerung optiert wird. 



…

(3) Juristische Personen des öffentlichen Rechts haben grundsätzlich 

alle in ihrem Bereich vorgenommenen innergemeinschaftlichen 

Erwerbe zusammenzufassen. Bei den Gebietskörperschaften Bund 

und Länder können auch einzelne Organisationseinheiten (z.B. 

Ressorts, Behörden, Ämter) für ihre innergemeinschaftlichen Erwerbe 

als Steuerpflichtige behandelt werden. Dabei wird aus Vereinfach-

ungsgründen davon ausgegangen, dass die Erwerbsschwelle 

überschritten ist. In diesem Fall können die einzelnen Organisations-

einheiten eine eigene USt-IdNr. erhalten (vgl. Abschnitt 27a.1 Abs. 3).



Auswirkung

Ab dem 1.1.2019 dürfen die Rechnungen unserer EU-Lieferanten keinen 

Ausweis der deutschen Mehrwehrsteuer mehr enthalten. Die Umsatz-

steuer-Identifikationsnummer der empfangenden Bibliothek ist anzugeben.

Eine Bibliothek muß alle EU-Erwerbsvorgänge nachversteuern.

Casalini

Dawson

Erasmus

Transmedia

Oxford University Press

Financial Times

Cambridge University Press

…
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